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DENK– UND MERKBEFREIUNG 
Gemäß § 27 (1) ArbSchG vom 07.08.1996,  

zuletzt geändert am 19.12.1998, BGBl I S. 2843  

für die nachstehend eindeutig identifizierte Lebensform 

Name: Geburtsdatum: 

Vorname Geburtsort: 

Die oben genannten Person, ist hiermit für den Zeitraum von 

 2 Sekunden  12 Monaten  13 Jahren 

 6 Monaten  24 Monaten  unbefristet 

davon befreit, etwas zu denken bzw. sich etwas zu merken, d.h. wesentliche Verhaltensänderungen bei der Interaktion mit denkenden  
Wesen zu zeigen. Die Einstufung der oben genannten Person nach dem amtlichen Index für Denk u. Merkbefreiungen liegt bei dem  
Äquivalent von 

 einer Currywurst vom Vortag  einem Container erodiertem Sandstein 
(Streusandqualität) 

 einem Kilo Watt (Schlickwatt, Jadebusen) 

 drei Hartkeksen (Werksverkauf Bahlsen) in 
löslichem Kaffee Hag 

 einem Mitglied der Bundesregierung  5 AOL-CDs 

 einem Quadratmeterstück Torfmoos während 
einer sechswöchigen Sommerdürre 

 einer abgelaufenen Dosenmilch vom Aldi  sonstiges 

Die ausgesprochene Denk- und Merkbefreiung erlischt mit 

 dem Ablauf der o.g. Frist, beginnend mit dem 
Zeitpunkt der Ausstellung 

 dem Ablauf des ____.____.________  der vollständigen Erosion der körperlichen 
Bestandteile der o.a. Lebensform 

und gilt, egal ob die o.a. Lebensform durch das nachstehende Kennzeichen als denk- und merkbefreit zu identifizieren ist: 

 schwarze Hose, schwarze Schuhe, weiße 
Socken 

 eine umgedrehte Baseballkappe   lauten Musikhören mit dem Handy 

 olives Stoffstück mit weißem Rand, auf der 
Schulter zu tragen 

 eindeutig unbefristet denk– und merkbefreiter  
Gesichtsausdruck 

 ständiges tragen einer Sonnenbrille 

Befund nach Prüfung durch das Bundesamt:  

 kurzzeitiger Aussetzer durch Übermüdung 
des Denk- und Merkhirnstammes. 

 Hohe Konzentrationen an Trollium und  
Merkerit 

 Extrem hohe Konzentrationen an  
Trollium und Merkerit 

 Alle bekannten Therapien sind wirkungslos  Paranoia naciformis, Analphabetia semantica  Microsoftititis 

Die o.a. Lebensform ist durch den Erwerb dieses Denk– und Merkbefreiungsscheins automatisch für die folgenden Tätigkeiten qualifiziert: 

 Markierungshütchen bei Abmarkierungs-
arbeiten auf Bundesautobahnen 

 Als verankerte Boje im Nord–Ostseekanal  Garderobenständer und Regenschirmständer 
in Restaurants bis zu, aber nicht  
eingeschlossen, 3 Sterne 

 Regelstab in Schwerwasserreaktoren 
(Brennelemente britischer Herkunft  
eingeschlossen) 

 Markierungsstab für das Fahrwasser im  
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 

 Landschaftsmerkmal/Orientierungshilfe in der 
Wüste Gobi 

 Füllmaterial eines Salzstocks nach dortiger 
Endlagerung von gebrauchten Brennelementen 

 Müllschlucker für hausmüllähnliche Gewerbe-
abfälle in Betrieben des Deichbaus 

 

Die Denk– und Merkbefreiung für die o.a. Lebensform wurde in einem öffentlichen Denk- und Merkbefreiungsverfahren ausgesprochen und 
ist nach Ablauf der Einspruchsfrist von 17 Sekunden rechtskräftig. Weitere Auflagen und Entscheidungen: 

 Sie sind raus!  Verpiss dich!  Geh weg! 

 Erlöse den menschlichen Genpool von dir.  Geh sterben.  und tschüss... 

Weitere Anordnungen:  

 Einlauf mit Kamillentee  sonstige Behandlung nach Ermessen der 
Pfleger 

 Die sofortige Vollziehbarkeit dieses  
Bescheids wird hiermit angeordnet. 

Begründung:  

 Notstandsmaßnahme  unmittelbare Gefahr für die geistige  
Gesundheit  

 Wahrung der Menschenrechte 
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